
 

Mietvertrag 

 

 

Zwischen dem Trägerverein der RGA Allershausen e.V. Göttinger Str. 8a  

37170 Uslar/Allershausen Tel.: 0152/23595466 

-nachstehend Vermieter genannt- 

und  

Frau/Herr ____________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 

Tel.:  ____________________________________________________ 

-nachstehend Mieter genannt- 

Wird folgender Mietvertrag geschlossen: 

 

1. Mietgegenstand 

Der Vermieter überlässt dem Mieter in der Regionalen Gemeinschaftsanlage (RGA) Göttinger 

Str. 8a 37170 Uslar /Allershausen folgende Räumlichkeiten: Saal, Thekenraum, Küche mit 

Geschirr, Besteck und Gläsern, sowie die sanitären Anlagen und den Parkplatz. 

    Preis €  Mitglieder  Kaution Baustein ⃝ 

⃝ Anlage komplett 350,00€ 300,00€  200,00€ 

⃝ Saal und Küche  250,00€ 200,00€  200,00€ 

⃝ Thekenraum/Küche 150,00€ 125,00€  100,00€ 

⃝ Thekenraum*  125,00€ 100,00€  100,00€ 

*  ohne Geschirr und Besteck 

 

2. Mietpreis/Kaution 

Die Beträge sind vor Schlüsselübergabe in bar zu entrichten. Die Kaution wird bei der Rückgabe 

nach Abzug evtl. Ansprüche des Vermieters erstattet. 

 

3. Mietdauer 

Die Räumlichkeiten (Schlüssel usw.) werden am __________um_____Uhr übergeben und sind 

am__________ um_____Uhr zurückzugeben. 



 

 

4. Verpflichtung des Mieters/Reinigung etc. 

Der Mieter verpflichtet sich, die angemieteten Räumlichkeiten samt Inventar pfleglich zu 

behandeln und für sämtliche Schäden uneingeschränkt zu haften, auch wenn diese von seinen 

Gästen verursacht wurden. 

Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die RGA im gereinigten und ordentlichen 

Zustand überlassen bekommen hat und verpflichtet sich hiermit, diese gereinigt 

zurückzugeben, wobei der Saal, die Küche und die Toilette feucht zu wischen sind. Der 

Vermieter stellt entsprechendes Arbeitsmaterial zur Verfügung. Der komplette Müll ist zu 

entsorgen und vom Mieter abzutransportieren. 

Bei nicht ordnungsgemäßer Reinigung wird für den notwendigen Aufwand ein Betrag in Höhe 

von 30,00€ pro Stunde erhoben.  

 

5. Sonstige Vereinbarungen und Hinweise  

Für den gesamten Innenbereich gilt ein absolutes Rauchverbot! 

Als Raucherzone steht der äußere Eingangsbereich zur Verfügung. Dafür sind die 

bereitgestellten Aschenbecher zu benutzen. Herumliegende Kippen sind vom Mieter zu 

entfernen. 

 

Allershausen, den____________________________________________________ 

 

Vermieter: __________________________________________________________ 

 

Mieter: _____________________________________________________________ 


